
Gutachterausschuss 

Gutachterausschuss in Tuttlingen, Rathausstr. 1, 78532 Tuttlingen  

               Antrag auf Auskunft aus der Kaufpreissammlung 
                          gemäß § 13 Abs. 1 Gutachterausschuss VO 

Ich beantrage eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung gemäß Anlage 

Grund der  
Antragstellung: _____________________________________________ 
                               (z.B. Verkauf, Wertermittlung, Erbauseindandersetzung) 

Objekt: ____________________________            Nr. ___________________ 

Flst. Nr.: ___________________________             Gemarkung: (Tut)  (Möhr.)  (Nend.)  (Eßl.) 

Antragst.: __________________________           Telefon: _______________ 
                      (Gebührenschuldner) 

Straße: ____________________________             in _____________________ 

Post an: ________________________________________________________ 

Straße: ____________________________             in _____________________ 

Antragsteller ist mit der Wertermittlung befasste Behörde

Antragstelle ist mit der Wertermittlung beauftragter öfftl. Bestellter und vereidigter Sachverständiger 

Antragsteller ist ______________________________________ 

Für die Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung ist den datenschutzrechtlichen Erfordernissen ge-
mäß § 13 Gutachterausschussverordnung Rechnung zu tragen.  

Ich verpflichte mich 

- alle mündlich oder durch Auskunft erhaltenen Angaben streng vertraulich zu behandeln und diese zu keinem anderen als dem zur 
sachgerechten Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zugeben oder zugänglich machen,  

- in das/die zu erstellende(n) Gutachten nur anonymisierte Daten der Vergleichsgrundstücke aufzunehmen (z.B. ohne Flurstücks- und 
Hausnummer),

- die Daten bis zu ihrer Vernichtung so aufzubewahren, dass Unbefugte keine Kenntnis davon erhalten, 

- die zur Verfügung gestellten Daten nach Auswertung (z.B. in einem Gutachten) zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu vernichten. 

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die vorgenannten Verpflichtungen als Verletzung des Datengeheimnisses nach den §§ 29, 30 Landes-
datenschutzgesetz bestraft werden können.  

Des weiteren verpflichte ich mich zur Zahlung der Gebühren nach der Satzung der Stadt Tuttlingen über die Erhebung von Verwaltungsge-
bühren.  

_________________________________________  __________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift(en der/s Antragsteller/s 

Der/die Antragsteller hat/haben sich ausgewiesen durch 

 amtlichen Lichtbildausweis   Dienstausweis   Sachverständigenausweis 

 bekannt  

                                                                                           ____________________________________ 
                                                                                                                  Datum, Unterschrift des Geschäftsstellenleiters 

STADT 
TUTTLINGEN

Gerhard Waizenegger 

Vorsitzender des  

Gutachterausschusses 

Tel.: 07461/99-255 

Fax: 07461/99-481 

E-Mail:  

gerhard.waizenegger 

@tuttlinen.de 

Hans-Rainer Isselhard

995-255

hans-rainer isselhard


